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Am  30.  Januar  2020  hat  das  Berliner  Abgeordnetenhaus  das Gesetz  zur  Mietenbegrenzung  im  Woh-

nungswesen in Berlin (MietenWoG  Bln) beschlossen. Dieses Gesetz ist am 23. Februar in Kraft  getreten.

Nach dem Gesetz ist es verboten, eine höhere Miete zu fordern oder entgegenzunehmen, die die am 18. Ju-

ni 2019 (Stichtag) wirksam vereinbarte Miete überschreitet. Außerdem wird  verlangt,  dass  Vermieter  Ihren

Mietern unaufgefordert innerhalb von zwei Monaten nach Inkrafttreten über die zur Berechnung der Mieto-

bergrenze maßgeblichen Umstände Auskunft erteilen müssen. 

1.1   Neuerungen in den Stammdaten

Für die Erfassung der, für die Umsetzung des Mieten-Begrenzungsgesetzes (Mieten WoG Bln), notwendigen

Informationen wurden die  Assistenten in den  konvertierten  und  nicht  konvertierten  Verwaltungsobjekten

und Vertragseinheiten entsprechend erweitert. Der neue Erfassungsbereich [MietenWoG Bln] wird dabei je-

doch nur in den Verwaltungsobjekten/ Vertragseinheiten mit einer Berliner Anschrift  angeboten und nur in

den Objekten, die davon betroffen sind. 

Ist  ein  Berliner  Verwaltungsobjekt  vom  diesem  Gesetz  ausgenommen,  wird  in  diesem  Abschnitt  nur  der

Grund für die Ausnahme dargestellt.

Im folgendem Beispiel ist das Objekt öffentlich gefördert und fällt damit nicht unter das MietenWoG Bln.

Handelt  es  sich bei  der  Vertragseinheit  um ein Gewerbe,  dann  wird  in  diesem  Bereich  ebenfalls  der  Aus-

schlussgrund dargestellt.
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1.1.1   Verwaltungsobjekt

Der  Bereich  Objektdaten  wurde  um  eine  Option  für  die  Kennzeichnung  eines  Objektes  als  Wohn-  oder

Pflegeheim sowie eine Auswahlbox für die Hinterlegung der Finanzierungsart erweitert.

Über die beiden neuen Merkmale ist es möglich, die Verwaltungsobjekte, bei denen es sich um Wohn- oder

Pflegeheime handelt oder die einer öffentlichen Förderung unterliegen und somit preisgebunden sind, ent-

sprechend zu kennzeichnen und für das MietenWoG Bln auszuschließen. 
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Unterliegt  das  Verwaltungsobjekt  den  Vorschriften  des  Mieten-Begrenzungsgesetzes,  kann  im  Bereich

[MietenWoG Bln] das Objekt als Ein- oder Zweifamilienhaus gekennzeichnet werden.

Für die Erfassung des Energiekennwertes, der später als Sondermerkmal für die Vertragseinheit dient, kann

dieser Kennwert hinterlegt werden. Das Aktivieren der Checkbox [Energiebedarf]  bewirkt, dass in der  An-

wendung gekennzeichnet werden kann, dass es sich bei dem erfassten Wert um einen Energiebedarfswert

handelt und die Grenze für die Prüfung, ob es sich um ein Sondermerkmal handelt, wird dadurch von <120

kWh/(m²*a) auf <144 kWh/(m²*a) erhöht. Liegt im Verwaltungsobjekt eine dezentrale Warmwasserversor-

gung  vor,  dann wird  automatisch auf  den erfassten Kennwert  ein zusätzlicher  Wert  in Höhe von 20  kWh/

(m²*a)  addiert  und  bei  der  Sondermerkmal-Prüfung  berücksichtigt.  Alternativ  besteht  die  Möglichkeit  zu

hinterlegen, dass das Objekt von der Energieausweispflicht befreit oder ein Energieausweis noch nicht vor-

handen ist.

Die  erstmalige  Bezugsfertigkeit  und  die  Wohnlage werden in diesem Bereich  zusätzlich  informativ  darge-

stellt. Diese lassen sich nur in den Objektdaten ändern.
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1.1.2   Vertragseinheiten

Für die Prüfung, ob es sich um ein bestehendes Mietverhältnis oder eine Neu- bzw. Wiedervermietung han-

delt, wurde eine Einstellung in der Abteilung Objekte eingefügt, die es ggf. ermöglicht, dass nicht standard-

gemäß der Vertragsbeginn bei der Prüfung herangezogen wird, sondern das Datum der Vertragsunterzeich-

nung.

Der Bereich Wohnungsdaten wurde um die Erfassungsmöglichkeit [abw.  Baujahr]  und einer [abw.  Finan-

zierungsart]  erweitert.  Häufig  ist  eine  Erfassung  immer  dann  notwendig,  wenn  nachträglich  ein  Dachge-

schossausbau vorgenommen oder  ein Hinter-  oder  Gartenhaus  errichtet  worden ist.  Solange kein abwei-

chendes  Baujahr  oder  eine  abweichende  Finanzierungsart  hinterlegt  worden  ist,  werden  die  im  Verwal-

tungsobjekt hinterlegten Daten visualisiert.
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Wurde ein Verwaltungsobjekt mit mehreren Aufgängen unter einem Objektschlüssel angelegt, so lässt sich

zukünftig  in  den  Vertragseinheiten  eine  [abweichende  Wohnlage]  hinterlegen.  Des  Weiteren  wurde  das

Merkmal [Trägerwohnung]  eingefügt, worüber  sich einzelne Wohnungen vom MietenWoG  BLn ausschlie-

ßen lassen.

Der Assistent zur Bearbeitung der Vertragseinheiten wurde ebenfalls um den Bereich [MietenWoG Bln] er-

weitert.
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In diesem Bereich wird die berechnete Stichtagsmiete aus dem Modul MietenWoG Bln automatisch in das

Wertefeld [Stichtagsmiete zum 18.06.2019] dargestellt. Der Anwender hat jederzeit die Möglichkeiten die

hinterlegte Stichtagsmiete anzupassen.

Weicht  der  Energieverbrauchskennwert  der  Vertragseinheit  von  dem  im  Verwaltungsobjekt  hinterlegten

Wert ab, so kann hier der abweichende Energieverbrauchskennwert hinterlegt werden.

Für die Einordnung der Wohnung in die Mietentabelle des MietenWoG Bln, die ein Baujahr kleiner 1965 be-

sitzen,  ist  das  Hinterlegen  der  vorhandenen  Ausstattungsmerkmale  [Sammelheizung]  und/  oder  [Bad]

notwendig.

Zusätzlich lassen sich die  vier Sondermerkmale, die für  das  Berechnen der  Mietobergrenze relevant  sind,

erfassen. Diese werden bei der Prüfung, ob eine moderne Ausstattung (mindestens drei Sondermerkmale)

vorliegt, benötigt.
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Nach dem Speichern werden die hinterlegten Daten in der Datenansicht zu diesem Bereich dargestellt. Au-

ßerdem  wird  das  Zutreffen  des  Sondermerkmals  eines  Energieverbrauchskennwertes  kleiner  als  120

kWh(m²*a) oder eines Energiebedarfskennwertes kleiner als 144 kWh(m²*a) ausgewiesen.

Im unteren Bereich wird die Berechnung der Mietobergrenze und eine Überschreitung der Obergrenze über

20% (Kappungsgrenze) dargestellt. 

Bei  Mietern  mit  Brutto-Kaltmiete  muss  entweder  im  Verwaltungsobjekt  der  Betriebskostenanteil  pro  m²

oder in der Vertragseinheit ein davon abweichender Wert hinterlegt werden. Die Hinterlegung erfolgt über

das gleiche Info, welches auch bei der Mieterhöhung nach §558c BGB verwendet wird. In der Parameterver-

waltung wird der Name des Infos über den zweiten Wert des Parameters  INFOMSP gesteuert. Wurde der

Standardname nicht verändert lautet dieser MSPBKA.

Bei  der  Werteingabe  muss  zwingend  darauf  geachtet  werden,  die  Nachkommastellen  über  einen

Punkt einzustellen.

Ist bei einer Neu- oder Wiedervermietung der Einzeldruck eines Informationsschreibens zur gewählten Ver-

tragseinheit notwendig, so kann über den Button [Drucken] direkt über die vermietete Vertragseinheit das

Informationsschreiben erstellt und gedruckt werden.
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Sollte  es  notwendig  werden  den  Druck  des  Informationsschreibens  zu  wiederholen,  dann  muss  erst  das

Druckdatum über den Button [Druck rückgängig machen] entfernt werden.

Handelt es sich um eine unvermietete Vertragseinheit, dann besteht auch die Möglichkeit das Informations-

schreiben  für  einen  namentlich  erfassten  Interessenten  oder  ohne  Personendaten  die  vom  Senat  vorge-

schriebenen Informationen zur Berechnung der Mietobergrenze zu erstellen.
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1.1.2.1   Modernisisierung

In  der  Unterebene  [Modernisierung]  zum  Bereich  [MietenWoG  Bln]  können  die  nach  dem  18.06.2019

durchgeführten Modernisierungserhöhungen hinterlegt  werden,  damit  diese  in  die  Mietobergrenzberech-

nung einfließen.

In diesem Bereich werden alle  Termine angeboten,  bei  denen  eine  Kostenart  der  Kostenartenkategorie

[Modernisierungszuschlag] hinterlegt und das Erhöhungsdatum größer oder gleich dem 18.06.2019 ist.

Die Termine müssen zuerst einer Modernisierungsart zugeordnet werden. Dafür wurde die Anwendung um

einen neuen Strukturdatenkatalog [Modernisierungsarten]  erweitert. Die  darin enthaltenen Datensätze

entsprechen den sieben Modernisierungsarten die vom MietenWoG Bln vorgegeben worden sind.

Dieser Katalog lässt sich über den Button [Modernisierungsarten bearbeiten] vom Benutzer erweitern.



1 MietenWoG Bln

14

Es werden bei der Berechnung der Mietobergrenze nur  die  Erhöhungstermine berücksichtigt,  die  mindes-

tens einer der sieben relevanten Arten zugeordnet worden sind.

Weitere  Pflichtfelder  die  erfasst  werden müssen,  sind  das  jeweilige  Datum  des  Erhaltes  der  Ankündigung

beim Mieter, das Anzeigedatum bei der IBB und der zu berücksichtigende Modernisierungszuschlag pro m².

Wird  eine  Modernisierungserhöhung  berücksichtigt,  dann  erscheinen  die  zu   berücksichtigenden  Erhö-

hungsbeträge in der Spalte [MietenWoG Anteil / m²] und die Summe dazu im unteren Bereich.

1.1.2.2   Neuvermietung

Bei Anlage eines Leerstandes bzw. eines Folgemieters werden die Bedingungen bezüglich des MietenWoG

Bln geprüft und die Miete des Vorvertrages, falls notwendig, angepasst. Außerdem besteht bei der Neuver-

mietung oder der Anlage eines Leerstandes die Möglichkeit die geplante Miete zu erfassen.

Im Anschluss wird die Netto- oder Bruttokaltmiete gegen die Mietobergrenze geprüft.
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Liegt diese über der Mietobergrenze wird automatisch ein entsprechender Korrekturbetrag auf der Kosten-

art MIETWOG  vorgeschlagen.

Bei dem Kopiervorgang, der bei der Anlage einer neuen Vertragseinheit durchlaufen wird, werden alle Merk-

male des Vormieters in die nächste Vertragseinheit übernommen.
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1.1.3   Neue Strukturdatenkataloge

Für  die  Erfassung  der  neuen  Daten  in  den  Verwaltungsobjekten  und  Vertragseinheiten  wurden  weitere

Strukturdatenkataloge notwendig. Diese lassen sich in der Abteilung [Objekte]  im Menü [Strukturdaten]

auch außerhalb der normalen Erfassungsassistenten bearbeiten.

Im vorhandenen Strukturdatenkatalog [Kostenarten]  lassen sich nun bei den jeweiligen Kostenarten ei-

ne [Kategorie] zuordnen.
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Für die Umsetzung des  Mieten-Begrenzungsgesetzes  ist  es  notwendig,  dass  Vertragskostenarten (Mietbe-

standteile) kategorisiert werden. Nur über das Hinterlegen einer entsprechenden Kategorie lassen sich die

Kostenarten ermitteln, auf denen die jeweilige Netto- oder Bruttokaltmiete in den  Vertragseinheiten hinter-

legt worden ist.

Im Strukturdatenkatalog [Kategorien]  wurden bereits einige Standardkategorien ausgeliefert,  die  durch

den Anwender nicht  bearbeitet  oder  gelöscht  werden können.  Benötigt  der  Benutzer  weitere  Kategorien,

so lassen sich diese in dem Strukturdatenkatalog [Kostenart Kategorien] anlegen, bearbeiten und auch

wieder löschen.

Die Sortier- und Gruppierungsauswahlen der  bestehenden und  neuen Strukturdatenkataloge zu den Kos-

tenarten wurde für eine bessere Übersichtlichkeit erweitert.
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Ein  weiterer  Strukturdatenkatalog  ist  der  Katalog  [Modernisierungsarten].  Dieser  dient  der  Zuordnung

der  Termine  aus  den  Modernisierungserhöhungen  zu  der  jeweiligen  Modernisierungsart,  damit  diese  bei

der Berechnung der Mietobergrenze berücksichtigt werden können.

Die vorhandenen Standard-Modernisierungsarten sind nicht bearbeit- oder löschbar.

Der  neue Strukturdatenkatalog  [Mietanpassungsgründe]  dient  beim automatischen Revidieren der  Er-

höhungstermine, die durch das  MietenWoG  Bln storniert  werden müssen und  als  Kennzeichnung für  eine

spätere Rückabwicklung.
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Für  die  Hinterlegung der  Finanzierungsart  im  Verwaltungsobjekt  wird  der  Strukturdatenkatalog  [Finan-

zierungsarten] verwendet. Die vorhandenen Standard-Finanzierungsarten sind nicht bearbeit- oder lösch-

bar.
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1.1.4   Schnellerfassung zum MietenWoG

Für die einfache Erfassung der zusätzlichen Stammdaten, die für die spätere Erstellung eines Informations-

schreibens und der Berechnungen der Obergrenzen notwendig sind, wurden zwei Schnellerfassungsdialo-

ge eingefügt. 

In der Schnellerfassung für die Verwaltungsobjekte können das  Baujahr,  die  Wohnlage,  die  Finanzierungs-

art, das Kennzeichen für ein Ein- oder Zweifamilienhaus, die Kennzeichnung als Wohn- oder Pflegeheim und

der Energieverbrauchskennwert hinterlegt werden.
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Mit der Schnellerfassung für die Vertragseinheiten können die für den MietenWoG Bln relevanten Daten der

Wohnungen objektweise erfasst werden.

Über  das  Kopierfunktionssymbol  besteht  zusätzlich die  Möglichkeit  den gewünschten  Standardinhalt

einer Spalte  in alle Zeilen zu übernehmen.

Im unteren Bereich kann die Anzahl der darzustellenden Datensätze eingestellt und über die Seitenauswahl

in die jeweils nächste Seite gewechselt werden.
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1.2   Stichtagsmieten berechnen / Mieten einfrieren

Im oberen Menü [VERARBEITEN/AUSWERTEN]  wird im Untermenü  [Mieterhöhungen]  über  den Menü-

punkt [MietenWoG Bln] das Modul zum Mieten-Begrenzungsgesetz aufgerufen.

Die  erste  Auswahl  [Stichtagsmiete  berechnen  /  Mieten  einfrieren]  sieht  vor,  dass  die  Miete  zum

18.06.2019 berechnet und die nach dem 18.06.2019 durchgeführten Mieterhöhungen zurückgerechnet wer-

den.  Die  Vertragspartner,  die  vom  Einfrieren  der  Miete  durch  das  MietenWoG  Bln  betroffen  sind,  können

über ein Anschreiben informiert werden. 

Die zweite Auswahl [Schnellerfassung für Verwaltungsobjekte] und dritte Auswahl [Schnellerfassung

für Vertragseinheiten] ist jeweils für den Aufruf der neuen Schnellerfassungen zuständig. 

Beim Aufruf der ersten Auswahl [Stichtagsmiete berechnen / Mieten einfrieren] öffnet sich der folgende

Dialog über den eine Selektion nach Objekten und Vertragseinheiten möglich ist.

Über die Option [Mieten einfrieren für:]  und der zusätzlichen Aktivierung der zu berücksichtigenden Ter-

mintypen kann festgelegt werden, welche Termine aus den Mietspiegel-, Indexmiet-, Staffelmiet-, oder Kos-

tenartenerhöhungen, die seit dem 18.06.2019 ausgeführt oder angelegt wurden, rückgängig gemacht  wer-
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den sollen.

Für  die  Mieterhöhungstermine  nach  §558c  BGB  kann  durch  das  Aktivieren  der  Option  [vor  dem

19.06.2019  zugestimmt  Erhöhungen  ignorieren]  zusätzlich  geprüft  werden,  ob  eine  Zustimmung  des

Mieters bereits vor dem 19.06.2019 vorlag. Damit eine Prüfung erfolgen kann, ist es notwendig in den vor-

handenen Erhöhungsterminen des Termintyps [§] das Zustimmungsdatum zu hinterlegen.

Wurde zusätzlich die Option [Korrektur-/Stornierungstermine erstellen]  aktiviert,  werden Korrekturter-

mine für die Kostenart  [MIETWOG]  erstellt  und als Grund  [Einfrieren,  gemäß  MietenWoG  Bln]  verwen-

det. Für die Korrekturtermine der bereits nach dem 18.06.2019 ausgeführten Mieterhöhungen kann das ge-

wünschte Intervall, zu dem die Korrektur erfolgen soll, eingetragen werden. Weiterhin wird über die Check-

box  [nur  aktuelle  Verträge  berücksichtigen]  gesteuert,  dass  die  Mieten  bei  Mietern,  die  nach  dem

18.06.2019 ausgezogen sind, nicht eingefroren wird.

Beim Ermitteln der Stichtagsmieten werden die in den selektierten Vertragseinheiten hinterlegten Kosten-

arten geprüft, ob bei diesen eine Kostenartenkategorie hinterlegt worden ist. Ist das nicht der Fall, dann öff-

net sich ein Dialogfenster, über den die fehlenden Kategoriezuordnungen vorgenommen werden müssen.

Ist eine nachträgliche Zuordnung der Kostenartenkategorien notwendig, so kann die gewünschte Änderung

über den Button [Kostenartenkategorien zuordnen...] vorgenommen werden.

Für die Berechnung der Stichtagsmieten ist die Identifizierung des Netto- und Bruttokaltmietenanteils über

die neuen Kostenartenkategorien und damit eine Hinterlegung zwingend notwendig.

Sollte nachträglich eine Änderung an der vorgenommenen Zuordnung notwendig sein, kann die fehlerhafte

Zuordnung über den Strukturdatenkatalog [Kostenarten] unter Verwendung der Gruppierung [nach Ka-

tegorie] vorgenommen werden.
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Im Reiter  [Stichtagsmieten berechnen]  werden die Objekte und  darunter  die  entsprechenden Wohnun-

gen dargestellt.  In der Datenansicht zum Verwaltungsobjekt werden die jeweilige aktuelle Netto-Kaltmiete

und die Netto-Kaltmiete zum Stichtag gegenübergestellt.



Stichtagsmieten berechnen / Mieten einfrieren 1

25

In  der  Datenansicht  zur  jeweiligen  Vertragseinheit  wird  eine  vollständige  Berechnung  der  Stichtagsmiete

zum 18.06.2019 dargestellt.

In  diesem  Schritt  können  nochmals  einzelne  Verwaltungsobjekte  oder  Vertragseinheiten  abgewählt  wer-

den.

Im nächsten Schritt werden nur die Vertragseinheiten aufgelistet, bei denen die Miete aufgrund von Mieter-
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höhung nach 18.06.2019 eingefroren wird.

In der Datenansicht werden dabei zusätzlich alle stornierten Termine und die dazugehörigen Inverstermine

dargestellt.

Im letzten Schritt kann der haussoft-Nutzer den Druck der Mieteranschreiben und Übersichtslisten steuern. 

Außerdem können vor der Ausführung über die Testdruckfunktion die Anschreiben sowie die Ter-

minstornierung anhand der Übersichtsliste kontrolliert werden. Erst mit dem Klick auf Ausführung
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wird die Stichtagsmiete berechnet und die Stornierungstermine angelegt.

Für den Fall, dass eine erneute Berechnung der Stichtagsmiete notwendig werden sollte, muss beim wie-

derholten Durchlauf die Option [Bereits gesetzte Stichtagsmieten erneut verarbeiten} aktiviert wer-

den. 

Es werden bei den Mietern, wo Termine zu stornieren waren, die folgenden Anschreiben zur Mittei-

lung der vorgenommenen Absenkung erstellt.
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In der verwaltungsinternen Liste hingegen werden alle aktuellen und alle Mieter, die ab dem

18.06.2019 aktuell waren, dargestellt.
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1.3   Berechnen / Informationsschreiben drucken

Der Aufruf der Auswahl [Berechnen / Informationsschreiben drucken] öffnet den folgenden Dialog über

den eine Selektion nach Objekten, Vertragseinheiten und -typen möglich ist.

Wurden die  Informationsschreiben  bereits  endgültig  gedruckt,  an  die  Mieter  versandt  und  müssen  diese

nochmal versandt  werden,  ist  für  einen Wiederholungslauf  die  Option  [Bereits  gedruckte  /  versendete

Schreiben erneut ausgeben] zu aktivieren.

Nach Bestätigung des Button [Ermitteln] gelangt man in den Reiter [Informationen ermitteln]. Dort wer-

den alle selektierten Vertragseinheiten mit der jeweiligen Mietobergrenzberechnung dargestellt und visuali-

siert, ob die jeweilige Mietobergrenze um mehr als 20% überschritten worden ist.
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Ist  es  notwendig  die  Daten  der  Verwaltungsobjekte  oder  Vertragseinheiten  zu  ändern,  dann  besteht  die

Möglichkeit  auf  der  entsprechenden  Ebene  über  den  Bearbeitungsbutton  die  maßgeblichen  Daten  zum

MietenWoG Bln zu ändern.

In der  Datenansicht  zur  jeweiligen Vertragseinheit  erfolgt  auch  noch  einmal  eine  detaillierte  Ausgabe  der

Mietobergrenzberechnung.

Über  den  Button  [Weiter]  gelangt  man  in  den  Druckbereich  über  den  die  Informationsanschreiben  und

auch die verwaltungsinterne Liste entsprechend gedruckt werden können.
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Für  den Druck des  Informationsschreibens  kann der  Anwender  optional  entscheiden,  ob  die  Berechnung

der Mietobergrenze mit gedruckt werden soll.

Im TXT-Verzeichnis Ihres Verzeichnisses mit den gemeinsamen Dateien der haussoft wurden zwei entspre-

chende Musteranschreiben eingefügt. Bitte passen Sie diese vor dem Ausdruck entsprechend Ihrer Rechts-

auffassungen zum MietenWoG Bln an.
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1.4   Überhöhte Mieten ermitteln / Mieten kappen

Der Aufruf der Auswahl [Überhöhte Mieten ermitteln / Mieten kappen] öffnet den folgenden Dialog,

über den eine Selektion nach Objekten, Vertragseinheiten und -typen möglich ist.

Über die Option [Unerledigte Termine bis zum Intervall berücksichtigen] wird gesteuert, dass alle uner-

ledigten Termine zu den Vertragskostenarten bis zum Ende des gewählten Intervall-Monates berücksichtigt

werden. Die eigentliche Absenkung der  überhöhten Mieten erfolgt  über  die  Option  [Termine  für  die  Ab-

senkung erstellen], wobei der Grund automatisch vorbelegt und nicht änderbar ist. Im Feld [Bemerkung]

lässt sich bei Bedarf eine zusätzliche individuelle Information zum Termin hinterlegen.

Über den Button [Ermitteln]  werden alle  aktuell  vermieteten Vertragseinheiten ermittelt  und  es  wird  ge-

prüft, ob die Mietobergrenze überschritten worden ist. 
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Positioniert man sich in der Unterebene auf eine Vertragseinheit,  werden dazu detailliert die Ausstattungs-

und Sondermerkmale sowie die Berechnung der Mietobergrenze zum gewähltem Intervall aufgeschlüsselt.

Für den Fall, dass in einer Vertragseinheit im Bereich [MietenWoG Bln] eine [Härtefallregelung] hinterlegt

worden ist,
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würde diese bei vorliegender Zustimmung der IBB auch in der Berechnung der Mietobergrenze berücksich-

tigt werden.

Im nächsten Reiter [Miete reduzieren] werden dann nur noch die Vertragseinheiten angeboten, bei denen

eine überhöhte Miete vorliegt.
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Eine detaillierte Aufschlüsselung der alten und neuen Vertragskostenarten kann direkt über die Auswahl der

jeweiligen Vertragseinheit eingesehen werden.

Über den Button [Weiter] öffnet sich der Druckbereich über den die Anschreiben, die Liste und ggf. eine Ex-

cel-Arbeitsmappe erstellt werden können.
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Im  TXT-Verzeichnis  Ihres  Verzeichnisses  mit  den  gemeinsamen  Dateien  der  haussoft  wurde  ein  entspre-

chendes Musteranschreiben [MietenWoG - Kappungsschreiben (GFAD-Muster)] eingefügt. Bitte passen

Sie diese vor dem Ausdruck entsprechend Ihrer Rechtsauffassungen zum MietenWoG Bln an.

Es werden bei den Mietern, wo die überhöhte Miete abgesenkt werden muss, die folgenden An-

schreiben zur Mitteilung der vorgenommenen Absenkung erstellt.
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Wurde für den Druck der Anschreiben zusätzlich die Checkbox [Berechnung der Kappungsgrenze ausge-

ben] aktiviert, dann wird eine weitere Seite mit den Anlagen [Mietentabelle  gemäß  §6  MietenWoG  Bln]

und [Berechnung der Mietober-/ Kappungsgrenze] generiert.
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In  der  Übersichtsliste  werden  alle  Vertragseinheiten,  bei  denen  eine  überhöhte  Miete  abgesenkt  werden

musste, mit den dazugehörigen Informationen dargestellt.



Überhöhte Mieten ermitteln / Mieten kappen 1

39

Benötigt der Hauseigentümer eine Excel-Arbeitsmappe zu den vorgenommen Absenkungen der  überhöh-

ten Mieten pro Objekt, dann kann über das Aktivieren der Option [Daten in einer Excelmappe speichern]

eine Datei  erstellt  und  optional  über  die  Checkbox  [Nach  der  Erstellung  der  Excel-Arbeitsmappe  öff-

nen] im Anschluss sofort geöffnet werden.

1.5   Weitere wichtige Neuerungen

Im Rahmen der Umsetzung der gesetzlichen Änderungen zum MietenWoG Bln mussten auch einige bereits

vorhandene Funktionen erweitert werden.
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1.5.1   Bei den Terminen und der Sollstellung

Die Terminerfassung bei allen Erhöhungsterminen vom Typ [§] (§558 BGB Erhöhung] wurde um eine Op-

tion [Zugestimmt] und ein Datumsfeld für die Hinterlegung des Datums der Zustimmung erweitert.

Zukünftig wird vor der Erstellung der Sollstellungsbuchungen geprüft, ob es Mieterhöhungstermine gibt, bei

denen noch kein Zustimmung eingetragen worden ist.
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1.5.2   Bei der Erstellung von Lastschriften

Die  Lastschrifterstellungsroutine  wurde  entsprechend  um  die  Option  [prüfen  MietenWoG  ob  aktuelle

Miete größer Stichtagsmiete] erweitert.

Wird diese Option aktiviert, dann wird nur bei den Vertragseinheiten, die dem Gesetz MietenWoG Bln unter-

liegen,  eine  Prüfung  ausgeführt,  ob  die  aktuelle  Netto-  oder  Bruttokaltmiete  größer  als  die  berechnete

Stichtags-Netto- oder Bruttokaltmiete ist. 

Ist das der Fall, dann werden für diese Vertragseinheiten keine Lastschrifteinzüge erstellt!

1.5.3   Bei den Mieterhöhungensmöglichkeiten

Bei der Erfassung einer Staffelmietvereinbarung/ -erhöhung nach §557a BGB, der Durchführung einer Index-

mieterhöhung nach §557b BGB oder der Mieterhöhung nach Mietspiegel (§558c BGB) werden zukünftig, bei

den Vertragseinheiten die dem MietenWoG Bln unterliegen, zusätzlich zu den Erhöhungsterminen die jewei-

ligen Inverstermine zur Kostenart MIETWOG erstellt.
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